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Kernaussagen

Je komplexer der Lebensbereich ist, den eine demokratische
Entscheidung betrifft, desto größer ist der Bedarf, dass sich
das Parlament vor seiner Entscheidung sachverständig bera-
ten lässt. Doch welchen Einfluss haben Experten tatsächlich
auf politische, vor allem kommunale, Entscheidungen?
Diese Abhandlung entwickelt Hypothesen über den Einfluss
von Experten und überprüft diese am Beispiel des Groß-
projekts „Stuttgart 21“. Dabei bestätigt sich die Erwartung,
dass der Einfluss der Experten gering ausfällt. Dies liegt
unter anderem an der Heterogenität der Expertenaussagen,
an einer recht freien Auswahl der Experten, dem großen
öffentlichen Interesse und der Emotionalisierung der
Debatte. Generell gibt es eine Vielzahl von Faktoren, die den
Einfluss der Experten begrenzen. Dass der Bedarf an und
die Nachfrage von Sachverstand steigt, vergrößert daher
den Einfluss der Experten nicht zwingend. Der Einfluss der
Experten auf demokratische Entscheidungen wüchse, falls
es „harte“ Kriterien für die Auswahl der Experten durch die
Politik gäbe.

Alternativen zur Alternativlosigkeit

Viele Reformen sind notwendig, unabdingbar, unvermeidbar
oder alternativlos – falls man denjenigen glaubt, die sie durch-
setzen wollen. „Wir haben keine Wahl“, sagte Bundeskanzle-
rin Angela Merkel auf dem Leipziger Bundesparteitag 2011,
um ihre Euro-Rettungspolitik zu rechtfertigen (vgl. Bannas,
2011; Denkler, 2011). „Wir haben keine Wahl“ oder das in
der Politik so oft benutzte Wort „alternativlos“ sollen signa-
lisieren, dass es keine andere Lösung für ein Problem gibt.
Andere Lösungen werden also nicht nur als weniger geeignet
kritisiert – andere Lösungen werden als solche bestritten. Des-
halb wurde dieses Wort 2011 zum Unwort des Jahres erklärt.
Offensichtlich besteht ein Trend in der Politik, die Notwen-
digkeit von Entscheidungen verstärkt zu betonen. Die Frank-
furter Allgemeine Zeitung kommentiert, mit der Formulierung
alternativlos stelle sich die Politik als ohnmächtiges Vollzugs-
organ eines von höherer Macht bestimmten Schicksals hin
(vgl. Denkler, 2011; Göbel, 2011).

Für alternativlos wurde auch das Bahnhofsprojekt „Stutt-
gart 21“ erklärt. Doch Zehntausende Baden-Württemberger
glaubten den Worten nicht und demonstrierten gegen das Pro-
jekt. Der Unmut über das Projekt dürfte zu einem Regierungs-
wechsel in Baden-Württemberg beigetragen haben und führte
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jedenfalls zu einem Volksentscheid, der Abstimmung über das
S21-Kündigungsgesetz vom 27. November 2011. Das Volk
stand vor der Alternative, entweder die Landesregierung zur
Kündigung des Bahnprojekts zu verpflichten oder ihr für den
Bau des Bahnhofs weiterhin freie Hand zu lassen. Wahlmög-
lichkeiten gibt es in Wirklichkeit also fast immer, doch die
Frage ist, zu welchem Preis. Hier benötigen diejenigen, die
Entscheidungen treffen, unabhängiges Fachwissen. Hier benö-
tigen die Entscheidungsträger sachverständige Experten. Die
Experten können dazu beitragen, die Vor- und Nachteile einer
Entscheidung aufzudecken und bewusst zu machen. Insofern
verwundert es nicht, dass der Bedarf nach Experteneinschät-
zungen in modernen, immer komplexer werdenden Gesell-
schaften steigt. Vor diesem Hintergrund stellen sich mehrere
Fragen: Welchen Einfluss haben Experten auf politische, ins-
besondere kommunale, Entscheidungen wirklich? Auf welche
Weise sollten die Experten bei politischen, insbesondere kom-
munalen Fragen, Einfluss nehmen? Welche Faktoren bestim-
men den Einfluss der Experten?

Der Einfluss von Experten auf demokratische Entschei-
dungen ist sowohl gesellschaftlich als auch wissenschaftlich
relevant – und gleichwohl bislang erst unvollständig erforscht.
Insbesondere kommunalpolitische Entscheidungen wurden
kaum untersucht. Gesellschaftlich bedeutend sind politische
Entscheidungen, weil sie den Kern der Staatstätigkeit betref-
fen. Politische Entscheidungen verteilen Rechte und Ressour-
cen einer Gesellschaft. Der Sachverstand von Experten kann
die Qualität und Akzeptanz politischer Entscheidungen ver-
bessern. Deshalb ist es wichtig zu wissen, ob der Sachverstand
von Experten tatsächlich genutzt wird und wo Probleme auf-
treten. Mit diesem Wissen könnte die Nutzung von Experten-
wissen verbessert werden.

Antworten auf diese Fragen gibt diese Abhandlung
zunächst in einem Allgemeinen Teil, der den Begriff des Exper-
ten definiert, das System, in dem Experten tätig sind, darstellt
und die Bedeutung der Experten darin erläutert. Im Anschluss
bezieht ein Besonderer Teil die allgemein entwickelten Fragen
und Hypothesen auf kommunalpolitische Entscheidungen
und den Fall „Stuttgart 21“. Dieses zweistufige Vorgehen hat
den Vorteil, einerseits generalisierbares Wissen hervorzubrin-
gen und andererseits dieses Wissen an Beispielen zu veran-
schaulichen.

Wenn Experten, zu denen die Autoren wissenschaftlicher
Aufsätze gezählt werden, über Experten schreiben, und wenn
diese Experten (die schreibenden, also wir, die Autoren dieses
Aufsatzes) dabei die Redlichkeit und die Unabhängigkeit der
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Wissenschaft herausstellen, dann gehört es sich erst recht,
sozusagen auf der Metaebene, auch die Genese dieser Abhand-
lung transparent zu machen. Der Erstverfasser hat deren
Thema als Lehrstuhlvertreter in Heidelberg ausgegeben. Der
Zweitverfasser hat das Thema gewählt und während der Bear-
beitung, wie in Seminaren üblich, seine Fragen zum Thema
und zum methodischen Zugriff, mögliche Antworten und
erste Gliederungen mit dem Erstverfasser diskutiert. Der Erst-
verfasser hat dann, im Anschluss an das Seminar, die schrift-
liche Ausarbeitung und den mündlichen Vortrag (sehr positiv)
bewertet und in der Begründung seiner Bewertung die Stärken
und Schwächen der Bearbeitung benannt. Soweit, so gewöhn-
lich. Ungewöhnlich ist, wie es weiterging: Den Zweitverfasser
hat das Thema nicht losgelassen, sondern es dieser Zeitschrift
zur Veröffentlichung vorgeschlagen. Dafür war es erforder-
lich, aus der Seminararbeit einen Fachaufsatz zu machen – ein
Unterfangen, das die beiden Verfasser gemeinsam angegangen
sind. Dass Professoren und Studenten gleichberechtigt mitein-
ander arbeiten und wechselseitig voneinander lernen, ist über
Epochen- und Ländergrenzen hinweg ein Ideal (das zum Bei-
spiel an der University of Virginia auch in der Architektur Jef-
fersons seinen Ausdruck gefunden hat; zu dessen academical
village siehe nur Hartmann (2003: 357). Wir würden uns
freuen, wenn auch der Leser fände, dass diese Zusammenar-
beit geglückt ist.

Experten in der parlamentarischen Demokratie

Begriff des Experten

Nach Niklas Luhmann besteht die Welt aus verschiedenen
Systemen. Diese Systeme konstituieren sich durch Kommuni-
kation. Jedes System hat einen eigenen binären Kommunika-
tionscode, durch den es sich von anderen Systemen abgrenzt.
Die Politik ist durch Machtüberlegenheit vs. Machtunterle-
genheit codiert (vgl. u.a. Luhmann, 1994: 513, 626 f.). Sie
beruht damit auf der Zustimmung des Volks durch Wahlen.
Die Wissenschaft ist in wahr und unwahr codiert (vgl. u.a.
Luhmann, 1999: 339 f., 344), das Rechtssystem in Recht und
Unrecht (vgl. u.a. Luhmann, 1994: 510-512). Auf derselben
Linie liegt die Aussage von Kielmanseggs (2006: 10 f.), Politik
folge „den Imperativen des Machterwerbs und der Machter-
haltung“, die Wissenschaft hingegen dem „Imperativ der
Wahrheit“ in einem Regelsystem, nach dem über Gewissheit
und Ungewissheit von Erkenntnis entschieden werde.

Experten gehören in das Wissenschaftssystem. Als Sach-
verständige sind sie der Wahrheit verpflichtet. Weder politi-
sche Präferenzen noch Honorare dürfen ihr Urteil bestimmen.
Die Zuordnung in das Wissenschaftssystem ermöglicht
zugleich die Unterscheidung der Experten von Personen, die
ebenfalls sachkundig sind, aber anderen binären Codes folgen.
Wir halten als Definition fest:

Experten haben bei einem bestimmten Thema eine außeror-
dentlich große Sachkenntnis und sind in ihren Urteilen unab-
hängig. Sie gehören zum System der Wissenschaft.

2

2.1

Die Voraussetzung der Urteilsunabhängigkeit meint, dass
Experten nicht weisungsgebunden sind und auch nicht durch
andere Einwirkungen beeinflusst werden. Der Fachbeamte
eines Ministeriums ist im Sinne dieser Arbeit kein Experte, da
er als Beamter den Weisungen seiner Vorgesetzten zu folgen
hat (vgl. z.B. § 62 Abs. 1 Satz 2 Bundesbeamtengesetz). Hier
würden Hierarchien, also Macht und Unterordnung unter
diese Macht, entscheiden. Experten darf jedoch kein Nachteil
für ihre Karriere entstehen, falls sie sich entgegen der herr-
schenden Meinung äußern. Die Unabhängigkeit schließt
ebenso aus, dass ein Experte sich durch persönliche Vorteil-
nahme in seinem Urteil beeinflussen lässt. Es dient der Wis-
senschaftlichkeit und damit der Unabhängigkeit, wenn der
Experte sein Gutachten nicht nur dem Auftraggeber zur Ver-
fügung, sondern auch den Fachkollegen zur Diskussion stellt.
So heißt es in den Leitsätzen „Gute Wissenschaftliche Praxis
im Öffentlichen Recht“ der Vereinigung der Deutschen Staats-
rechtslehrer e.V. (2012): „Staatsrechtslehrerinnen und Staats-
rechtslehrer erstatten u.a. Staatsorganen und Körperschaften
Gutachten. Wenn daraus, was durchaus geboten ist, Publika-
tionen hervorgehen, ist die Beziehung zu einem Auftraggeber
in einer Fußnote offenzulegen.“ Dass ein Experte in einem
Interessenskonflikt steht, wenn er zugleich Betroffener und
Experte ist, versteht sich. So sollte ein Experte zum Beispiel
kein Gutachten über den Lärm eines Flughafens schreiben,
falls er mit seiner Familie selbst unmittelbar in Rufweite dieses
Flughafens lebt. Weil Expertentum außerordentlich große
Sachkenntnis voraussetzt, ist ein Experte stets nur für ein oder
mehrere bestimmte Themen Experte, während er das bei ande-
ren Themen nicht ist.

Eine so verstandene Urteilsunabhängigkeit ist durchaus
voraussetzungsvoll. Die Frage, um die es geht, ließe sich bis in
den Methodenstreit der Sozialwissenschaften hinein vertiefen.
Doch braucht und kann diese Kontroverse in diesem Rahmen
nicht zurück bis zu Popper, Adorno und Max Webers Pro-
gramm der Wertfreiheit nachgezeichnet werden. Es soll viel-
mehr genügen, Folgendes festzuhalten: Auch ein Wissen-
schaftler kann seine Aufgabe engagiert und mit Anspruch auf
Relevanz betreiben, sein Engagement aus Normen und Werten
beziehen, denen er sich verpflichtet weiß, seine Themen nach
persönlichem Interesse wählen und seiner Arbeit mit dem
Wunsch und der Hoffnung nachgehen, es möge sich ein ganz
bestimmtes Forschungsergebnis nachweisen lassen. Auch in
diesem Fall ist der Wissenschaftler in unserem Sinn unabhän-
gig, solange er den Einfluss seiner Interessen, Wünsche und
Hoffnungen auf die Themenwahl beschränkt und seine
Beschreibungen und Erklärungen davon unbeeinflusst lässt.1

Experten müssen nicht notwendig Wissenschaftler sein.
Weil es genügt, den wissenschaftlichen Code von wahr und
unwahr zu beherzigen, gibt es Experten etwa auch in privaten
Forschungsinstituten oder in Beratungsunternehmen. „Stutt-
gart 21“ liefert dafür ein schönes Beispiel: Bei einer Experten-
diskussion zur Umpflanzung der Bäume im Stuttgarter

1 Mit diesem Absatz folgen wir unveröffentlichten Überlegungen von
Bernhard Schlink.
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Schlossgarten (siehe unten) wurden unter anderem ein Forst-
wirt und ein Fachagrarwirt als Sachverständige eingeladen. Sie
stellten ihre Gutachten vor, beantworteten offene Fragen und
kamen zu gemeinsamen Schlussfolgerungen. Beide Fachagrar-
wirte sind Experten, obwohl sie nicht an einer Hochschule,
sondern in privaten Fachunternehmen arbeiten (vgl. Bilger,
2011).

Soziologische Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis,
dass Experten eine sogenannte funktionale Autorität ausüben,
welche auf Sachverständigkeit beruht. Damit Experten eine
funktionale Autorität ausüben können, muss ihre Sachver-
ständigkeit innerhalb eines sozialen Systems anerkannt wer-
den:

„Funktionale Autorität beruht also, genauer gesagt, auf
geachteter Sachverständigkeit“ (Hartmann, 1964: 57)

Eine Person, die funktionale Autorität erhalten will, muss ihr
Wissen und Können also belegt haben (vgl. Hartmann, 1964).
Das setzt voraus, dass die Aussagen von Experten fallibel sind,
das heißt: dass sie falsch sein können. Nur Aussagen, die
widerlegt werden können, lassen sich empirisch überprüfen.
Hier besteht erneut eine Gemeinsamkeit von Expertentum und
Wissenschaft: Denn der Wissenschaftstheoretiker Karl Popper
(1976: 15) forderte die Falsifizierbarkeit von wissenschaftli-
chen Hypothesen.

Dass die Autorität nur eine funktionale, das heißt hier: eine
fachliche, sein muss, veranschaulicht der Blick in die
Geschichte: Experten werden selbst dann beauftragt, wenn sie
in der Vergangenheit für politische Feinde gearbeitet haben.
So waren die Wissenschaftler, welche im Dritten Reich die
V-2-Rakete entwickelt hatten, auch in den USA begehrt. Mehr
als hundert deutsche V-2-Experten gingen in die Vereinigten
Staaten von Amerika und halfen dort, neue Raketen zu ent-
wickeln (vgl. Stirn, 2012; Frankfurter Allgemeine Zeitung,
1978). Die politische Anschauung gilt oft als nachrangig,
solange die Experten nur nützlich sind und für die eigene Seite
arbeiten. Experten müssen daher auch nicht persönlich beliebt
oder sympathisch sein.

Bedeutung des Experten

Welche Bedeutung haben Experten in der repräsentativen
Demokratie? Die Literatur (Nohlen & Schultze, 2010;
Nowotny, 2005) geht davon aus, dass der Bedarf an und die
Nachfrage von wissenschaftlicher Expertise in den vergange-
nen Jahren gewachsen ist. So stellen unter anderem Nohlen
und Schultze fest:

„Zunehmende Bedeutung scheinen Experten für die nationale
und supranationale Politikformulierung zu gewinnen“ (Noh-
len & Schultze, 2010: 243).

Dieser Bedeutungszuwachs kann mit der zunehmenden Kom-
plexität der Welt und der fortschreitenden Spezialisierung von
Wissenschaft erklärt werden. Die Globalisierung führt außer-
dem zu einer zunehmenden Verflechtung, die es erschwert,
wechselseitige Wirkungen zu überblicken.

2.2

Von Kielmansegg schreibt:

„Ganz allgemein gilt, dass angesichts zunehmender Komple-
xität der Regelungsaufgaben, die die Politik zu bewältigen hat,
immer mehr Wissen, über das nur die Wissenschaft verfügt,
immer mehr hochspezialisierte Expertise in die politischen
Beratungs- und Entscheidungsprozesse eingebracht werden
muss“ (von Kielmansegg, 2006: 10).

Dabei ist die Wirkung der Wissenschaftler unter den Experten
durchaus begrenzt. In der Literatur wird die wissenschaftliche
im Vergleich mit der kommerziellen Politikberatung sogar
teils als politisch weniger einflussreich angesehen (vgl. Jens,
2005: 22 f.; von Kielmansegg, 2006: 9; Kloten, 2006: 139 f.).
Das verwundert, weil die Unabhängigkeit eines Experten Vor-
aussetzung dafür ist, überhaupt Experte zu sein. Obwohl es
viele etablierte Institutionen und Verfahren der Politikbera-
tung gibt, fehlt es an verbindlichen Standards für die Auswahl
des Experten. Dies, so kritisiert von Kielmansegg (2006: 9,
12 f.), ermögliche es der Politik, sich relativ beliebig der Wis-
senschaft zu bedienen. Die Beliebigkeit des Zugriffs habe in
den letzten Jahren zugenommen.

Als Beispiel für gelungene Standards nennen von Kielman-
segg und Pinkau (2006: 43) die Vereinigten Staaten von Ame-
rika:

„In den USA versteht es sich beispielsweise von selbst, dass die
Wissenschaft entscheidet, wer die Kompetenz besitzt, die Fra-
gen zu beantworten, die ihr die Politik stellt, und zwar durch
ihre repräsentativen Gremien, die Akademien, einzeln oder im
Verbund“ (von Kielmansegg, 2006: 12).

Diese Autonomie fehle in der deutschen Politikberatung. So
könne sich die Politik aus einer Vielzahl von Experten dieje-
nigen aussuchen, die ihr genehm sei. Namentlich die Akade-
mien, die es in Deutschland auch gibt, werden als Institutionen
der Politikberatung kaum in Anspruch genommen. Dabei
zählt die „Gesellschafts- und Politikberatung“ (Art. 2 Abs. 1
Satz 2 Gesetz zum Staatsvertrag über die Berlin-Brandenbur-
gische Akademie der Wissenschaften) ausdrücklich zu den
gesetzlich vorgegebenen Aufgaben einer Akademie, ebenso
wie der „Gedankenaustausch“ insbesondere mit „Vertretern
des politischen … Lebens“ (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Gesetz über die
Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und
der Künste) und die Diskussion „wissenschaftlicher Fragen in
der Öffentlichkeit“ (§ 2 Abs. 3 Satz 2 Gesetz zur Errichtung
der Körperschaft „Akademie der Wissenschaften in Ham-
burg“). Vor diesem Hintergrund fordert etwa Biedenkopf
(2006: 30-32) die Wissenschaft zu mehr Selbstbewusstsein
auf. Die Wissenschaft solle sich eine Ordnung geben, die es ihr
ermögliche, als Wissenschaft mit der Politik zu kommunizie-
ren. Diese Ordnung müsse verhindern, dass die Politiker sich
einzelne Experten nach Belieben aussuchen können. Wissen-
schaftliche Verbände sollten einen Kodex entwickeln, der eine
Vermischung von Wissenschaft mit Politik verhindere. Als
Negativbeispiel nennt Biedenkopf (2006: 24) die Hartz-Kom-
mission.
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Das Spannungsverhältnis, das zwischen Politik und Wis-
senschaft also offenbar besteht, beschreiben viele ehemalige
und amtierende Politiker (vgl. z.B. Biedenkopf, 2006; Lam-
mert, 2005; Lindner, 2005). Sie schätzen die praktische Bedeu-
tung der Wissenschaft und ihrer Forschung als gering ein. Das
gelte namentlich für die Ergebnisse der Politik- und Wirt-
schaftswissenschaft. Viele wissenschaftliche Veröffentlichun-
gen seien so weit entfernt von politischen Entscheidungen,
dass sie gar nicht in praktische Politik umgesetzt werden könn-
ten (vgl. Cassel, 2004: 119 f.; Lammert, 2005: 61-64; Lindner,
2005: 76-79). Der wissenschaftliche „Jargon“ schrecke Leser
ab (Lammert, 2005: 61 f., vgl. von Kielmansegg, 2006: 11).
Der damalige Landtagsabgeordnete und Generalsekretär der
FDP in Nordrhein-Westfalen, Lindner (2005: 82, 72 f.),
schreibt, es sei angesichts der Komplexität politischer Pro-
bleme kaum vorstellbar, dass „einhellige Expertenurteile
schlicht in Gesetzesform zu übersetzen wären“. Er macht auf
die Europäisierung der Politik und des Rechts (vgl. Hartmann
2013: 306ff.), die Blockade politischer Reformen durch soge-
nannte „Vetospieler“ und die Funktionslogik der Parteiende-
mokratie aufmerksam. Der damalige Vizepräsident des Bun-
destages, Lammert, schreibt:
„Angesichts der beinahe notorischen Folgenlosigkeit wissen-
schaftlicher Gutachten für praktisches politisches Handeln
muss die Selbstverständlichkeit überraschen, mit der nach wie
vor Regierungen und Parlamente hohe Beiträge für beschei-
denen Nutzen aufwenden“ (Lammert, 2005: 61 f.).

Diese Aussagen beziehen sich teils zwar auch auf Grundlagen-
forschung an Universitäten und sind deshalb vielleicht weniger
erschreckend. Denn es wurde bereits festgestellt, dass Wissen-
schaft anderen Logiken und Zielen folgt als das politische Sys-
tem. Theoretische Erkenntnisse können das Verständnis der
Welt und gesellschaftlicher Entwicklungen erleichtern, auch
wenn in der Praxis die nationale Politik viele Entwicklungen
nicht so einfach zu verändern vermag. Erschreckend ist
jedoch: Die Aussagen der Politiker beziehen sich auch auf
Gutachten, die von Exekutive und Legislative in Auftrag gege-
ben werden und die deshalb, soll der Auftrag sinnvoll sein, den
Entscheidungsträgern regelmäßig helfen sollen.

Ein weiteres Beispiel für den Konflikt zwischen politischem
und wissenschaftlichem System liefern die USA: Dort stimmte
im November 2009 immerhin ein gutes Drittel der US-Sena-
toren dafür, der Politikwissenschaft Forschungsgelder zu strei-
chen. Auch wenn der Antrag des Senators Tom Coburn damit
abgelehnt wurde, ist die Begründung des Antrags bemerkens-
wert: Weil die Politikwissenschaft den Praxisbezug verloren
habe, sollten alle Forschungsmittel, die bisher der Politikwis-
senschaft zugutekamen, stattdessen für Naturwissenschaften
eingesetzt werden (vgl. Senat der Vereinigten Staaten, 2009;
Coburn, 2009; Cohen, 2009). Auch einige angesehene Poli-
tikwissenschaftler sagten, die Wissenschaft müsse darauf ach-
ten, sich nicht zu sehr von den gesellschaftlich bedeutenden
Fragen zu entfernen. „Die Gefahr ist, dass sich Politikwissen-
schaft in die Richtung bewegt, mehr und mehr über zuneh-
mend weniger auszusagen“ [Übersetzung der Autoren], zitiert

The New York Times den Politikwissenschaftler Joseph Nye
(Cohen, 2009).

Interessant sind außerdem Berichte des Bundesrechnungs-
hofes. Dieser hat im Jahr 2005 zu häufige und zu wenig wirk-
same Politikberatung bei der Bundesverwaltung kritisiert.
„Immer wieder ist bei den Bundesbehörden zu beobachten,
dass auch solche Aufgaben an externe Kräfte übertragen wer-
den, die zu den Kernaufgaben einer verantwortlich handeln-
den Verwaltung gehören“, zitierten Medien einen internen
Prüfbericht des Rechnungshofes. Sehr oft hätten die Behörden
die Beratungsaufträge ohne Wettbewerb vergeben. Zugleich
würden die Behörden die Ergebnisse nur mangelhaft nutzen
(vgl. Süddeutsche Zeitung, 2005). Im Jahr 2007 fasste der
Bundesrechnungshof in einem Eckpunkte-Papier seine Kritik
erneut – und dieses Mal öffentlich – zusammen:

„Immer wieder hat der Bundesrechnungshof z.B. festgestellt,
dass auch solche Aufgaben an Externe übertragen werden, die
zu den Kernaufgaben einer verantwortlich handelnden Ver-
waltung gehören. Vielfach waren die Auftraggeber nicht aus-
reichend in der Lage, die Beratungstätigkeit sachgerecht zu
kontrollieren und zu nutzen“ (Bundesrechnungshof, 2007: 1).

Beteiligung des Experten

Wissenschaftliche Politikberatung gibt es in vielfältigen For-
men: Es existieren wissenschaftliche Beiräte von Ministerien,
Enquete-Kommissionen von Parlamenten, die Anhörung von
Experten in Fachausschüssen der Legislative, Sachverständi-
genräte wie den zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung oder Kommissionen wie die nach Peter Hartz
oder Bert Rürup Benannten. Auch wirtschaftswissenschaftli-
che Forschungsinstitute und private Beratungsunternehmen
betreiben Politikberatung und beanspruchen für sich, Fach-
wissen zu besitzen. Die Unabhängigkeit, von der bereits wie-
derholt die Rede war, begegnet in diesen Fällen einer beson-
deren Gefahr: Private Beratungsunternehmen sind regelmäßig
von den Aufträgen der großen Wirtschaftsunternehmen
abhängig. Das stellt die Unternehmensberater vor die Schwie-
rigkeit, Gesetzgeber und Behörden gegebenenfalls auch gegen
die Interessen ihrer Kunden aus der Wirtschaft zu beraten (vgl.
Jens, 2005:18-28).

Ließen sich die Unternehmensberater von eigenen wirt-
schaftlichen Überlegungen leiten, wären sie definitionsgemäß
keine Experten.

Trotz ihrer großen Unterschiede haben alle oben genann-
ten Beteiligungsmöglichkeiten eine Gemeinsamkeit: Die
Experten werden nicht von selbst aktiv, sondern von anderen
beauftragt, in einem Gremium zu arbeiten oder ein Gutachten
zu erstellen. Dieser Umstand ist nicht sachnotwendig. Im
Gegenteil: Experten können sehr wohl auch selbst aktiv wer-
den, indem sie Kontakt zu Entscheidungsträgern oder der
Öffentlichkeit suchen. Dies kann insbesondere durch das Ver-
fassen von Büchern und Interviews in der Presse oder dem
Rundfunk geschehen. Auch die Akademien erklären sich
ungefragt zu Themen, die ihnen wichtig sind.

2.3
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Die Beteiligung von Experten unterscheidet sich auch
darin, ob die Experten als Einzelpersonen auftreten, als rein
wissenschaftliche Expertengremien arbeiten oder in Gremien
tätig sind, in denen auch Nicht-Experten sitzen. Der Sachver-
ständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung ist zum Beispiel ein reines Expertengremium (vgl.
§ 1 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über die Bildung eines Sachver-
ständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung: „unabhängig[e] Sachverständig[e]“, „die über
besondere wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse und volks-
wirtschaftliche Erfahrungen verfügen“; Jens, 2005: 18 f.). In
der Rürup-Kommission hingegen saßen Wissenschaftler,
Unternehmensberater, Politiker, Gewerkschafts- und Arbeit-
gebervertreter sowie andere Personen. Dasselbe gilt für die
Hartz-Kommission (Schneider, 2006: 122 f.). Solche gemisch-
ten Kommissionen, die keine reinen Expertengremien darstel-
len, setzte besonders die Bundesregierung unter Bundeskanzler
Gerhard Schröder (SPD) ein. Sie sollten einen Konsens her-
beiführen. Die Verlagerung dieser Aushandlungsprozesse in
Kommissionen hatte so gesehen möglicherweise mehr mit der
Formulierung und Legitimierung von Politik zu tun als mit der
Beratung durch Experten (vgl. Biedenkopf, 2006: 25). Dies
zeigt sich schon an der heterogenen Zusammensetzung der
Kommissionen (vgl. Schneider, 2006: 122 f.).

Die Große Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel nutzte im Unterschied dazu zahlreiche Gipfel. Diese Gipfel
beschäftigten sich unter anderem mit Energieversorgung, Inte-
gration und Bildung. Die Große Koalition wollte mit diesen
Gipfeln Aufmerksamkeit für bestimmte Themen schaffen und
die Regierungspolitik öffentlichkeitswirksam darstellen. Die
Gipfel sollten helfen, einen öffentlichen Grundkonsens herzu-
stellen (vgl. Krick, 2010; Schneider, 2006: 131 f.).

Einfluss des Experten

Welchen Einfluss Experten auf den Inhalt einer Entscheidung
haben, hängt von verschiedenen Faktoren, die den Einfluss der
Experten erhöhen oder verringern, ab. Ein Faktor, der den
Einfluss eines Experten verringert, liegt in der Gefahr der
Instrumentalisierung von Experten durch die Politik. Experten
müssen darauf achten, dass sie sich nicht von der Macht ver-
führen lassen. Biedenkopf (2006: 23) schreibt, dass schon so
mancher Wissenschaftler seine Ergebnisse relativierte, um sei-
nen Zugang zur Macht und den vermeintlichen Einfluss auf
Entscheidungen nicht zu verlieren. Für die Politik seien Wis-
senschaftler vor allem dann interessant, wenn sie bereits beste-
hende politische Ziele und Maßnahmen unterstützen. Das
folgt unmittelbar aus der Erkenntnis, dass es in der Politik
primär um Macht gehe. Diese Erkenntnis ist nicht nur Teil der
Luhmannschen Systemtheorie, sondern Ansatzpunkt der öko-
nomischen Theorie der Politik (zur Public Choice Theorie und
der sog. Neuen Politischen Ökonomie vgl. Hartmann, 2013:
28 f.; Towfigh & Petersen, 2010: 133ff., 136).

Falls sich Experten von der Politik in ihren Urteilen maß-
geblich beeinflussen lassen, wären sie laut Definition keine
Experten mehr. Eine Unterordnung unter die Macht der Poli-

2.4

tik würde ebenfalls gegen die Kriterien der Definition versto-
ßen, da die Experten nicht mehr dem System der Wissenschaft
zugezählt werden können. Schwieriger als diese klaren Fälle
sind Konstellationen zu beurteilen, in denen Experten von
Politikern „benutzt“ werden, ohne dass die Experten dies
erkennen könnten. So mag es Fälle geben, in denen die Politik
Gutachten als „Munition“ zur Legitimierung bereits beste-
hender Ziele nutzt (vgl. Lindner, 2005: 74; Biedenkopf, 2006:
25; Jens, 2005: 9 f., 22) oder ein missliebiges Gutachten zu
relativieren versucht, indem sie weitere Gutachten in Auftrag
gibt. Falls Gutachten aber zu unterschiedlichen (heterogenen)
Ergebnissen kommen, verringern sie gegenseitig ihren Ein-
fluss. Dann stellt sich nämlich die schwierige Frage, welchem
der Experten geglaubt werden sollte. Jeder Politiker könnte
sich auf das Gutachten berufen, das seiner politischen Position
am nächsten kommt. Dieser Befund lässt sich generalisieren:
Je homogener die Aussagen von Experten oder verschiedenen
Expertengremien sind, desto einflussreicher sind die Empfeh-
lungen.

Das gilt auch für Gremienentscheidungen. Sind die Exper-
ten in einem Gremium unterschiedlicher Auffassungen,
ermöglichen es Abstimmungen oder andere Methoden, trotz
interner Differenzen zu einer Position „des Gremiums“ zu
gelangen. Allerdings sind einstimmige Beschlüsse auch dort,
wo es um Wahrheit geht, überzeugender als knappe Mehr-
heitsentscheidungen, die deutlich vor Augen führen, was
ohnehin gilt: dass auch die andere Ansicht richtig sein kann.
Deshalb gilt: Je einiger sich die Experten in einem Gremium
sind, desto einflussreicher sind die Empfehlungen dieses Gre-
miums.

Eine Rolle spielt auch, ob reine Expertengremien oder
gemischte Gremien Empfehlungen abgeben. Gemischte Gre-
mien vermischen Verantwortlichkeiten und die Logik ver-
schiedener Systeme. So entsteht die Gefahr, dass Experten den
gemischten Gremien nur eine funktionale Autorität verleihen
sollen, ohne die Entscheidung inhaltlich bestimmen zu kön-
nen. Dieses Problem entfällt, soweit eine Kommission nur aus
Experten besteht. So ist festzustellen, dass die (gemischte)
Rürup-Kommission, die durch ihre Zusammensetzung kein
Expertengremium im Sinne der Expertendefinition war, kei-
nen großen Einfluss auf die Politik hatte (vgl. Biedenkopf,
2006: 23 f.; von Kielmansegg, 2006: 12-14).

Der Einfluss von Experten ist außerdem umso größer, je
verständlicher und nachvollziehbarer die Expertenaussagen
sind.2

Ein besonders wichtiger Faktor ist das Vertrauen in die
Experten. Wenn bestimmte Entscheidungen so komplex sind,
dass einfache Bürger die Folgen nicht mehr überblicken kön-
nen, könnten die Bürger dem Rat von Experten folgen. Die
Bürger werden dies aber nur tun, wenn sie an die politische

2 Das Problem des wissenschaftlichen Jargons wurde bereits unter 2.2
erörtert. Auch die Nutzung von für Nicht-Wissenschaftler schwer ver-
ständlichen statistischen Methoden kann das Verständnis der Exper-
ten-Gutachten erschweren.
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Unabhängigkeit der Experten glauben und den Experten Ver-
trauen schenken.

Torgersen (2005: 67) stellt allerdings einen Legitimitäts-
und Vertrauensverlust von Experten fest, der in den 1980er
Jahren begonnen habe. Eine Ursache seien widersprüchliche
Gutachten über Risikotechnologien wie die Kernenergie oder
gentechnisch veränderte Organismen gewesen. Außerdem
seien Zusammenhänge oft erst dann erkannt worden, wenn
bereits Schäden eingetreten seien.

Von Kielmansegg (2006: 11) und Neidhardt (2006) stellen
die These auf, dass der Dialog zwischen Politik und Wissen-
schaft grundsätzlich umso schwieriger wird, je stärker die
Öffentlichkeit an einem Thema Anteil nimmt. Massenmedien
könnten die Politik nämlich unter derart hohen Handlungs-
druck bringen, dass Experten mit ihren Argumenten in der
Debatte nicht mehr durchdringen würden. Die Emotionalisie-
rung eines Themas beschränkte so den Einfluss der Experten.
Thießen (2012: 21) kommt zu dem Ergebnis, dass Bürger eher
dann an Demonstrationen teilnehmen, wenn sie persönliche
Beeinträchtigungen erleben oder durch ein Thema emotional
berührt werden.

Der Fall „Stuttgart 21“, an dem die Öffentlichkeit in
besonders starker Weise Anteil nahm, ist daher auch unter
dieser Perspektive genauer zu betrachten.

Prüfsteine: Kommunalpolitik und der Fall „Stuttgart 21“

Formulierung von Hypothesen

Wir haben gesehen, dass der Einfluss von Experten durch viele
Faktoren begrenzt wird und dass viele Wissenschaftler, Poli-
tiker und der Bundesrechnungshof den Einfluss von Experten
auf bundespolitische Entscheidungen als relativ gering ein-
schätzen. Dieser Befund dürfte auf die Kommunalpolitik über-
tragbar sein; „Stuttgart 21“ ist ohnehin, nicht zuletzt aufgrund
der Finanzierung, zugleich ein landes- und bundespolitisches
Thema. Vor diesem Hintergrund lautet unsere Hypothese 1:

Der Einfluss von Experten auf Entscheidungen zur Kom-
munalpolitik oder „Stuttgart 21“ ist relativ gering.

Wie wir außerdem unter 2.2 gesehen haben, kritisieren Bie-
denkopf, von Kielmansegg und Pinkau die Beliebigkeit der
Berufung von Experten. Die Wissenschaft soll sich ihnen
zufolge selbstständig am politischen Diskurs beteiligen und
mitbestimmen, wer Fragen, die die Politik bewegen, beant-
wortet (vgl. Biedenkopf, 2006: 29-32; von Kielmansegg,
2006: 12 f.; Pinkau, 2006: 36, 43ff.). Ein Gegenmittel, nicht
ausschließlich nach Aufforderung zu beraten, sondern aus
eigener Initiative tätig zu werden, nutzen Wissenschaftler frei-
lich schon jetzt nicht selten: Die große Mehrzahl der Aufsätze
und Bücher, die erscheinen, geht nicht auf politische Anfragen
zurück. Auf diese Weise vermag die Wissenschaft selbst mit-
zuentscheiden, wer Fragen, bei denen die Politik Beratungs-
bedarf hat, beantwortet. Politische Anfragen gibt es gleich-
wohl, und sie werden nur selten ergebnisoffen gestellt. Hypo-
these 2 lautet folglich:

3

3.1

Politiker versuchen Experten zu nutzen, um ihren Einfluss
zu erhöhen.

Die Hypothese 3 schließt sich daran an und verknüpft die
zweite Hypothese mit „Stuttgart 21“:

Falls bei „Stuttgart 21“ Experten von der Politik nicht nach
vorgegebenen sachlichen Kriterien berufen wurden, son-
dern eine „politische“ Auswahl möglich war, kann den
Experten insgesamt nur ein geringer Einfluss zukommen.

Die Politik mag, wie wir unter 2.2 gesehen haben, versucht
sein, die Auswahlentscheidung zwischen verschiedenen Exper-
ten zu nutzen, um sich politisch „genehme“ Experten auszu-
suchen und diese gegen andere Experten auszuspielen. Im
Abschnitt über den Einfluss von Experten haben wir gesehen,
dass es insbesondere dann zu einem Problem kommt, wenn
Experten unterschiedliche Auffassungen vertreten (unter 2.4).
Daraus ergibt sich Hypothese 4:

Je homogener die Aussagen von Experten sind, desto ein-
flussreicher sind ihre Empfehlungen.

Falls verschiedene Experten oder Expertengremien zu unter-
schiedlichen Ergebnissen kommen, ist der Einfluss der Exper-
ten insgesamt also gering; umgekehrt gilt: Je ähnlicher die
Ergebnisse sind, umso größer der Einfluss. Auch aus dieser
allgemeinen Erkenntnis lassen sich Erwartungen für einzelne
Vorhaben ableiten. Im Fall von „Stuttgart 21“ ist bekannt,
dass es zu vielen Themen eher unterschiedliche Gutachten gab.
Daraus folgt unsere fünfte Hypothese:

Da die Expertenaussagen zu „Stuttgart 21“ großteils hete-
rogen sind, ist der Einfluss von Experten auf die Entschei-
dungen ceteris paribus relativ gering.

Es ist offensichtlich, dass „Stuttgart 21“ ein politisch umstrit-
tenes Thema ist. Dies zeigen die vielen Demonstrationen und
Gruppen für und gegen „Stuttgart 21“. Hypothese 6 lautet
daher:

Da „Stuttgart 21“ ein politisch umstrittenes Projekt ist, gibt
es viele Expertenaussagen und Gutachten über „Stuttgart
21“.

Laut von Kielmansegg (2006: 11) und Neidhardt (2006) wird
der Dialog zwischen Politik und Wissenschaft umso schwieri-
ger, je stärker die Öffentlichkeit an einem Thema Anteil
nimmt. „Stuttgart 21“ ist ein Thema, das die Öffentlichkeit
auch in einem emotionalen Sinn berührt, wie die Proteste
gegen die Baumfällungen im Stuttgarter Schlossgarten gezeigt
haben. Dabei wurden beispielsweise unzählige Kuscheltiere an
den Bäumen befestigt. Es sollte also Hypothese 7 eintreffen:

Da „Stuttgart 21“ für die Öffentlichkeit ein wichtiges und
emotionales Thema ist, ist der Einfluss von Experten ceteris
paribus relativ gering.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass mehrere der aufge-
stellten Hypothesen für einen geringen Einfluss der Experten
sprechen. Keine einzige Hypothese lässt einen hohen Einfluss
erwarten. Es liegt nahe, dass es viele Expertenaussagen, -anhö-
rungen und -gutachten zu „Stuttgart 21“ geben würde und
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dass die Politik versuchen würde, Experten zu instrumentali-
sieren.

Überprüfung der Hypothesen

Kommen wir zu „Stuttgart 21“: Insoweit ließen sich unge-
zählte Anhörungen, Gutachten und Aussagen von Experten
sowie Experteninterviews in den Medien aufzählen. Besonders
bekannt sind die Fachschlichtung unter Heiner Geißler
(2010 c) und der sogenannte Stresstest (vgl. Geißler, 2010 c).
Befürworter und Gegner von „Stuttgart 21“ streiten unter
anderem über die Kostenentwicklung, die Leistungsfähigkeit
des Bahnhofs, das Fällen von Bäumen im Stuttgarter Schloss-
park, das Grundwassermanagement und die Gefahren für die
Stuttgarter Mineralquellen (vgl. Geißler, 2010 a: 8ff.). Dabei
ist bemerkenswert, dass sich beide Seiten jeweils auf Experten
berufen. So findet man auf einer Internetseite der Projektgeg-
ner eine „Auflistung der wichtigsten Personen und Experten[,]
die gegen S21 und für K21 sind“ (vgl. Initiative Barriere-frei,
2011). Viele der genannten Personen sind Wissenschaftler
oder Ingenieure, auf deren Stellungnahmen die Projektgegner
verweisen. Hypothese 6 – der zufolge es viele Expertenaussa-
gen und Gutachten gibt – erweist sich als zutreffend.

Auch bei der Fachschlichtung unter Geißler wurden die
Sachverständigen von den beiden Konfliktparteien benannt.
Bis zum Ende blieben, worauf auch Geißler als Moderator
hinwies, Widersprüche. So wurden die Kosten für den Alter-
nativentwurf Kopfbahnhof „K21“, den die Gegner von
„Stuttgart 21“ vorgeschlagen hatten, sehr unterschiedlich ein-
geschätzt. Umstritten blieb, in welcher Höhe ein Ausstieg aus
„Stuttgart 21“ den Projektträgern, insbesondere der Bahn AG,
Kosten verursachen würde. Die Gegner des Projekts schätzten
diese Kosten auf 600 Millionen Euro, die Bahn auf gut 2,8
Milliarden Euro. Geißler versuchte, mit drei Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften mehr Klarheit zu erhalten: Eine der Gesell-
schaften kam zu dem Ergebnis, dass ein Ausstieg rund 1 Mil-
liarde Euro kosten würde. Die beiden anderen Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften gingen von 1,5 Milliarden Euro aus
(vgl. Geißler, 2010 a: 10 f.).

Die sehr unterschiedlichen Prognosen der Experten der
beiden Konfliktparteien legen nahe, dass die Konfliktparteien
„ihre“ Experten nach eigenen Interessen ausgewählt haben.
Eine gemeinsame, unüberhörbare Stimme der Wissenschaft
war nicht zu hören. Dagegen lagen die Schätzungen der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften schon näher beieinander.
Hypothese 3 findet seine Bestätigung im Fall von „Stuttgart
21“ also eingeschränkt.

Zum Einfluss der Experten und den oft unterschiedlichen
Ergebnissen der Gutachten sagte Gangolf Stocker, der als Mit-
glied des Stuttgarter Gemeinderats und einer der prominen-
testen Gegner von „Stuttgart 21“ im Rahmen der zu Grunde
liegenden Seminararbeit befragt wurde:

„Man muss da unterscheiden zwischen Experten und der
Funktion von Gutachtern. Experten werden nicht gehört, weil
das Endergebnis schon feststeht und ,alternativlos‘ ist. Gut-

3.2

achter haben die Funktion, das zu untermauern“ (unveröf-
fentlichtes Interview mit Andreas Maisch).

Stocker unterscheidet dabei zwischen unabhängigen Experten
und Gutachtern, die von den streitenden Parteien bestellt wer-
den. Gutachten hätten, so Stocker, die Funktion, bestehende
Ziele durchzusetzen. Wer den Gutachter bestelle, bestelle
nämlich auch das Ergebnis. Eine ergebnisoffene Anhörung
von Experten vor den wichtigen Entscheidungen finde dem-
nach nicht statt. Stocker erklärte außerdem, er wünsche sich
mehr Beratung und Einfluss von Experten, aber „weniger Gut-
achteritis“. Diese Aussagen Stockers unterstreichen erneut die
Bedeutung des Auswahlverfahrens von Experten.

Dass Politiker mitunter versuchen, Experten zur Erhöhung
ihres Einflusses zu nutzen (Hypothese 2), bestätigt sich auch
für „Stuttgart 21“: Laut Presseberichten wurde auf Verkehrs-
experten, die sich im Streit um das Milliarden-Bahnprojekt
kritisch zu Wort meldeten, Druck ausgeübt. Für eine öffentli-
che Anhörung im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundes-
tages musste die SPD-Fraktion kurzfristig einen neuen Sach-
verständigen benennen. Ursprünglich sollte bei einer Anhö-
rung zum Thema „Stuttgart 21“ und die „Neubaustrecke
Wendlingen-Ulm“ im November 2010 der Ingenieur Heinrich
Best aus Darmstadt reden. Best ist Vorstandsmitglied des Ver-
bands Beratender Ingenieure. Laut Spiegel Online wurde er
von seinen Kollegen beim Verband Beratender Ingenieure
dazu aufgefordert, seinen Auftritt im Bundestag abzusagen.
Andernfalls solle er aus dem Verband austreten. Ein unab-
hängiges Verbandsmitglied sagte Spiegel Online, mit dem Auf-
traggeber Deutsche Bahn, der ebenfalls einen Experten stellte,
wolle „es sich eben keiner mutwillig verscherzen“. Best, der
über die Probleme der Zusammenarbeit zwischen freien Inge-
nieurbüros und der Bahn berichten sollte, sagte seinen Auftritt
ab. Dabei wurde er von der SPD, die das Projekt eigentlich
befürwortet, eingeladen und war dementsprechend auch nicht
als Gegner des Projekts aufgefallen (Kaiser, 2010).

Bei der Auswahl der Sachverständigen für die Anhörung
im Verkehrsausschuss des Bundestages ist außerdem beach-
tenswert, dass die Partei Die Linke den Schauspieler Walter
Sittler als Sachverständigen eingeladen hatte (Kaiser, 2010).
Sittler ist sicher ein eloquenter Redner, der sich mit „Stuttgart
21“ intensiv beschäftigt hat. Doch über die „außerordentlich
große Sachkenntnis“, welche einem Experten definitionsge-
mäß zukommen muss, verfügt Sittler – soweit ersichtlich –
nicht auf dem Gebiet des Bahnhofsbaus. Wenn aber Nicht-
Experten als sogenannte „Sachverständige“ eingeladen wer-
den, kann der Einfluss von Experten nicht sehr groß sein.
Jedenfalls die Partei Die Linke ist bei dieser Personalentschei-
dung offenbar davon ausgegangen, dass für die Wirkkraft
ihres „Experten“ Sachverstand und Expertise nicht die in ers-
ter Linie entscheidenden Kriterien sind.

Mit Blick auf die Vermutung, dass heterogene Experten-
aussagen den Einfluss der Experten auf die zu treffende Ent-
scheidung verringern (Hypothese 5), sind die vielen Konflikt-
punkte in Erinnerung zu rufen, um die es im Fall von „Stutt-
gart 21“ ging (Kostenentwicklung, Leistungsfähigkeit des
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Bahnhofs, Fällung von Bäumen, Grundwassermanagement
und Gefahren für die Mineralquellen). Die Prognosen über
einen Ausstieg aus „Stuttgart 21“ sind wie gesehen durchaus
heterogen ausgefallen. Auch bei anderen Konfliktpunkten ver-
traten die Experten unterschiedliche Auffassungen, so zum
Beispiel mit Blick auf die Frage, ob die Stuttgarter Mineral-
quellen gefährdet seien (vgl. Laternser, 2011; Soldt, 2010).

Auch die grün-rote Regierung Baden-Württembergs stritt
sich um zahlreiche Formulierungen in der Informationsbro-
schüre zur Volksabstimmung am 27. November 2011. Es ging
unter anderem um die Kosten für das Land, falls Baden-Würt-
temberg den Vertrag über „Stuttgart 21“ kündigen würde. In
der Informationsbroschüre der Landesregierung heißt es unter
Verweis auf Wirtschaftsprüfer, aber entgegen der Auffassung
des Justizministeriums, dass die Kosten bei höchstens 350
Millionen Euro lägen (vgl. Isenberg, 2011; Staatsministerium
Baden-Württemberg, 2011).

Weitere Widersprüche legt die Informationsbroschüre der
Landesregierung ausdrücklich offen (über die Leistungsfähig-
keit der Konzepte, die Steigerungen der Kosten usw.). So heißt
es bei den Argumenten für „Stuttgart 21“, dieses Konzept
habe eine sparsame und überaus wirtschaftliche Qualitätsstufe
erhalten (Staatsministerium Baden-Württemberg, 2011: 9).
Die Einstufung als „wirtschaftlich optimal“ durch die Firma
SMA sei besser als die Bewertung „Premiumqualität“, die
„Stuttgart 21“ nicht erhalten hatte. Damit entspreche das
Bauvorhaben dem Gebot der sparsamen und wirtschaftlichen
Haushaltsführung. Im Widerspruch dazu heißt es im Zusam-
menhang mit den Gründen gegen „Stuttgart 21“, dass das
Projekt den Stresstest nur unter Einschränkungen und nicht
mit guter Betriebsqualität bestanden habe (idem: 6). Außer-
dem heißt es, dass die wesentlichen Fahrzeitverkürzungen auf
die Neubaustrecke Stuttgart-Wendlingen-Ulm zurückgehen
(idem: 5). Bei den Argumenten für „Stuttgart 21“ wird aber
darauf hingewiesen, dass die Projekte „Stuttgart 21“ und die
Neubaustrecke Wendlingen-Ulm vertraglich voneinander
abhängig sind (idem: 11) – wodurch eine abgetrennte Bewer-
tung der Neubaustrecke Stuttgart-Wendlingen-Ulm fraglich
erscheint.

Bei einem Thema allerdings zeigten sich die Experten
unabhängig davon, wer sie beauftragt hat, einig: die Verset-
zung der Bäume im Stuttgarter Schlossgarten. Die Experten
kamen unisono zu dem Ergebnis, dass die meisten Bäume im
Schlosspark gefällt werden müssen (vgl. Birger, 2011).

An den großen Demonstrationen, der medialen Berichter-
stattung und der politischen Dimension von „Stuttgart 21“
zeigt sich, wie groß das öffentliche Interesse an dem Projekt
ist. Nicht nur die erwähnten, an den Bäumen in großer Zahl
befestigten Stofftiere deuten darauf hin, wie emotional die
Menschen involviert sind. Für eine wissenschaftliche Studie
nach ihren Motiven befragt, nannten die Demonstranten am
häufigsten die folgenden Gründe für ihr Engagement: 1. Die
hohen Kosten des Projekts, 2. Die zu erwartenden Profite von
Banken und Baukonzernen sowie 3. Ein allgemeines „Demo-
kratiedefizit“ und den Umgang mit Kritikern. Erst im

Anschluss folgten weitere projektbezogene Sachgründe wie die
geringere Kapazität des neuen Bahnhofs und geologische
Gefahren (vgl. Kraushaar, 2011: 15 f.). Die Nennung von Ban-
ken, Baukonzernen und des Umgangs mit Kritikern bestätigt,
dass Emotionen bei der Ablehnung des Projekts eine große
Rolle spielen. Dabei mag es zunächst überraschen, dass die
Kapazität des Bahnhofs und die Gefahren für die Mineral-
quellen als weniger wichtig eingestuft werden, obwohl es doch
diese technischen Fragen sind, bei deren Beantwortung Exper-
ten besonders hilfreich sein können. Dagegen können Wissen-
schaftler den Umgang mit Kritikern oder die Profite der Bau-
konzerne kaum beeinflussen. So lässt sich die Rangliste der
Motive als ein Beleg für das Misstrauen der Demonstranten
gegenüber der Politik lesen. Wenn Emotionen und fehlendes
Vertrauen bei den Bürgern im Vordergrund stehen, fällt es
Experten eher schwer, mit fachlichen Bewertungen vorzudrin-
gen oder gar die Debatte wesentlich zu beeinflussen. Daraus
folgt, dass die Emotionalisierung eine negative Wirkung auf
den Einfluss der Experten hat, wie mit Hypothese 7 vermutet
wurde.

Ergebnisse

Die Untersuchung hat ergeben, dass der Einfluss von Experten
durch eine Reihe von Faktoren begrenzt ist. Der steigende
Bedarf an und die Nachfrage von Expertise führen nicht zwin-
gend dazu, dass der Einfluss der Experten steigt. Die Vielzahl
der Gutachten sprechen also nicht für den tatsächlichen Ein-
fluss der Experten.

Unabhängige Experten einerseits und Politiker anderer-
seits sind Mitglieder verschiedener Systeme. Sie nutzen, um
mit Luhmann zu sprechen, unterschiedliche binäre Kommu-
nikationscodes. Ihre Interessen sind unterschiedlich. Es
besteht die Gefahr, dass Politiker Experten danach aussuchen,
wer die eigene politische Position untermauert. Auch bei den
Entscheidungen rund um „Stuttgart 21“ wurde versucht,
Experten zu instrumentalisieren und, so berichten die Medien,
auf Experten Druck auszuüben. Bisweilen wird die Experten-
auswahl als beliebig kritisiert. Die Ergebnisse der Gutachten
seien durch ihre Auftraggeber vorherbestimmt. Wichtig sei
eine ergebnisoffene Expertenbeteiligung. Wenn beide Seiten
Gutachter beauftragen, ist dies also offensichtlich nicht der
beste Weg, um einen Konsens herzustellen.

Die in dieser Abhandlung formulierten Hypothesen spre-
chen für einen eher geringen Einfluss der Experten. Für „Stutt-
gart 21“ haben sich die Hypothesen weitgehend bestätigt.
Danach verringern insbesondere die Heterogenität der Exper-
tenaussagen, eine Auswahl der Experten durch die Politik und
nach politischen Kriterien, ein großes öffentliches Interesse
sowie eine Emotionalisierung der Debatte den Einfluss der
Experten. Die Umstände dafür, dass Experten die Entschei-
dungen beeinflussen können, sind bei „Stuttgart 21“ nach
alledem ungünstig.

Um den Einfluss von Experten auf demokratische Ent-
scheidungen zu erhöhen, müsste die Wissenschaft Strukturen
entwickeln, die eine beliebige Expertenauswahl durch die Poli-
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tik verhindern. Experten sind nur dann einflussreich, wenn sie
mit einer homogenen Stimme sprechen und sich weder
bewusst noch unbewusst in den Dienst der verschiedenen Kon-
fliktparteien stellen lassen.
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